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1 
Soziale Gerechtigkeit –  
ein interdependentes 
Zielsystem 

Mit dem von Amartya Sen (1999) entwi-
ckelten Konzept der „capabilities“ – übli-
cherweise übersetzt mit „Verwirklichungs-
chancen“ – ist ein Begriffssystem eingeführt 
worden, das den Terminus der sozialen 
Gerechtigkeit zumindest vorübergehend in 
den Hintergrund gedrängt hat. Dies ist inso-
fern erstaunlich, als der theoretische Ansatz 
von Sen kein Gegenentwurf zu den Inhalten 
sozialer Gerechtigkeit ist. Es handelt sich 
vielmehr um einen Erklärungsansatz, der 
von dem gleichen Recht aller Menschen, ihr 
Leben selbstbestimmt – also autonom – füh-
ren zu können, ausgeht und auf das Zusam-
menwirken verschiedener gesellschaftlicher 
Ebenen, individueller Veranlagungen und 
Präferenzen eingeht. Der Ausgangspunkt 
entspricht einem Ziel sozialer Gerechtigkeit, 
das sozialphilosophisch begründet werden 
kann (vgl. dazu Kronauer/Schmid in diesem 
Heft). Das daran anknüpfende analytische 
Konzept impliziert Forschungsaufgaben wie 
auch Handlungsempfehlungen an Gesell-
schaft und Politik. Fragen nach einzelnen 
Aspekten sozialer Gerechtigkeit sind damit 
aber keineswegs überflüssig; ihnen soll mit 
dem folgenden Beitrag zur Einkommens-
verteilung in Deutschland nachgegangen 
werden. Dabei wird eine dezisionistische 
Perspektive eingenommen: Maßgeblich 
sind die Willensbekundungen der Bürge-
rinnen und Bürger, wie sie sich in einer re-
präsentativen Demokratie im gesetzlichen 
Rahmen niederschlagen. 

Der Sozialrechtler Zacher (1977, S. 154) 
charakterisiert den Sozialstaat als einen 

Staat, „der den wirtschaftlichen und wirt-
schaftlich bedingten Verhältnissen auch 
in der Gesellschaft wertend, sichernd und 
verändernd mit dem Ziel gegenübersteht, 
jedermann ein menschenwürdiges Dasein 
zu gewährleisten, Wohlstandsunterschiede 
zu verringern und Abhängigkeitsverhält-
nisse zu beseitigen oder zu kontrollieren“. 
In entsprechenden Gesetzen, Richtlinien, 
Verordnungen und verfassungsgerichtli-
chen Entscheidungen haben sich Chan-
cengleichheit, Leistungsgerechtigkeit und 
Bedarfsgerechtigkeit als dominierende 
Ausprägungen sozialer Gerechtigkeit 
herauskristallisiert. Dies spiegelt sich in 
der Sozialordnung, die insbesondere die 
Arbeitsmarktordnung, Mitbestimmungs-
regelungen, das System der sozialen Si-
cherung und Elemente des Steuersystems 
umfasst. Die in neuerer Zeit besonders 
hervorgehobenen Ziele der Gender- und 
der Generationengerechtigkeit lassen sich 
vor diesem Hintergrund als Querschnitts-
aufgaben interpretieren, da es bei Forde-
rungen nach Gerechtigkeit zwischen den 
Geschlechtern und zwischen Generationen 
letztlich wiederum um gleiche Chancen, 
gerechte Leistungsbewertung und den 
Ausgleich von Bedarfsdeckungsmöglich-
keiten geht. Generationengerechtigkeit ist 
allerdings nicht auf die Beziehungen zwi-
schen den zu einem Zeitpunkt zusammen-
lebenden Altersgruppen beschränkt. Da-
neben sind auch intertemporale Aspekte 
zur Wahrung einer „Längsschnittgerech-
tigkeit“ zu berücksichtigen, die auf die 
Höhe des „Generationenerbes“ im Sinne 
eines lebenszeitbezogenen Transfersaldos 
gerichtet sind. 

Die analytische Zerlegung des Gerech-
tigkeitsziels sollte allerdings nicht als Ei-
genständigkeit der verschiedenen Aspekte 
missverstanden werden. Denn zwischen 

allen genannten Teilzielen bestehen viel-
schichtige Interdependenzen. Dies ist in 
Abbildung 1 skizziert. Die weitgehende 
Verwirklichung der Chancengleichheit – 
insbesondere im Bildungssystem und auf 
dem Arbeitsmarkt – stellt eine wesentliche 
Voraussetzung für die Anerkennung der 
sich über den Markt ergebenden Einkom-
mens- und Vermögensverteilung als „leis-
tungsgerecht“ und damit für die Akzeptanz 
der resultierenden Ungleichheit dar. Auch 
die Zieldimension der Bedarfsgerechtigkeit 
steht gegenüber der einer Chancengleich-
heit in komplementärer Beziehung; denn 
Verletzungen der Bedarfsgerechtigkeit, 
insbesondere Armut und Ausgrenzung, 
verstärken die Ungleichheiten der Chan-
cen. Damit sind indirekt auch Bedarfs- und 
Leistungsgerechtigkeit komplementär. An-
dererseits ist zwischen Leistungs- und Be-
darfsgerechtigkeit insofern ein Zielkonflikt 
angelegt, als bei ausgeprägtem Leistungs-
prinzip und hoher Ungleichheit der Markt-
einkommen mit Verletzungen des Ziels der 
Bedarfsgerechtigkeit zu rechnen ist, sofern 
keine ausgleichenden staatlichen Transfer-
zahlungen erfolgen und die Auswirkungen 
des Leistungsprinzips korrigieren. Diese 
konträre Beziehung ist wiederum insoweit 
übergreifend, als Bedarfsgerechtigkeit eine 
Voraussetzung für die Annäherung der 
Chancen ist und damit indirekt auch zwi-
schen Chancengleichheit und Leistungsge-
rechtigkeit – neben dem erwähnten komple-
mentären Verhältnis – ein Konflikt besteht. 
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Teilweise bedingen sich also einzelne 
Ziele, sodass eine Maßnahme zur An-
näherung an mehrere Ziele gleichzeitig 
führen kann. Teilweise begrenzen sie 
sich aber auch gegenseitig. (Politische) 
Kompromisse scheinen insbesondere 
zwischen Aspekten der Leistungsgerech-
tigkeit einerseits und den weiteren Ziel-
dimensionen andererseits erforderlich zu 
sein. Allerdings steht dem auf den ersten 
Blick offenkundigen Konflikt zwischen 
Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit eine 
– über die Chancengerechtigkeit – mittel-
bare komplementäre Beziehung gegenüber. 
Zudem ist die implizite Annahme, die 
Markteinkommensverteilung entspräche 
dem Leistungsprinzip, kritisch zu hinter-
fragen. Wenn die untersten Arbeitsein-
kommen weniger die Leistung als vielmehr 
ein strukturelles Machtungleichgewicht 
und dadurch ermöglichtes Lohndumping 
spiegeln, würde eine stärkere Leistungs-
orientierung dieser Einkommen auch zu 
einer Annäherung an Bedarfsgerechtig-
keit führen; in dieser Situation wären beide 
Teilziele komplementär. Analog wäre bei 
Verletzungen des Leistungsprinzips im 
obersten Segment der Einkommensver-
teilung infolge von Machtstrukturen und 
sozialen Schließungsprozessen sowie bei 
Bonuszahlungen an die Verantwortlichen 
von „Pleitefirmen“ eine stark progressive 
Besteuerung durchaus dem Teilziel der 
Leistungsgerechtigkeit förderlich. Letzt-
lich hängt es also von der Ausgangssitu-
ation und schließlich auch von der empi-
rischen Definition des Leistungsbegriffs 
ab, ob und inwieweit eine gesetzliche 
Regelung bzw. politische Maßnahme mit 
einem Zielkonflikt verbunden ist. Vor dem 
Hintergrund dieser komplexen Zusam-
menhänge erscheinen Wertedebatten, in 
denen Teilziele als Alternativen behandelt 
werden, als verkürzt. Die häufige Redu-
zierung der sozialpolitischen Diskussion 
auf die angeblich eigenständigen Aspekte 
der Chancen- und der Verteilungs- oder 
Ergebnisgerechtigkeit verkennt wesentli-
che Bedingungskonstellationen, die auch 
einem dynamisch verstandenen Konzept 
der Verwirklichungschancen immanent 
sind. Der sogenannte „Dritte Weg“ bei 
der Gestaltung von Wohlfahrtsstaaten 
tendiert dazu, „aktivierende Maßnah-
men als Ersatz herkömmlicher Politiken 
der Einkommenssicherung zu verstehen 
– wo doch die Linderung von Armut und 
Einkommensunsicherheit vielmehr eine 
notwendige Voraussetzung effektiver sozi-

alinvestiver Strategien darstellt“ (Esping-
Andersen 2004, S. 193). 

Die weiteren Ausführungen beschrän-
ken sich auf die Einkommensverteilung im 
Sinne eines Spiegelbildes wesentlicher ge-
sellschaftlicher Rahmenbedingungen und 
auf die Frage, inwieweit hier Zielannähe-
rungen oder Entfernungen vom Ziel sozi-
aler Gerechtigkeit erkennbar sind.1 Da die 
Teilziele sozialer Gerechtigkeit nicht ver-
bindlich und allgemein gültig (qualitativ 
und quantitativ) abzugrenzen sind, kann 
es allerdings nicht um die Messung eines 
kardinal skalierten Zielerreichungsgrades, 
sondern nur um den „bescheidenen“ An-
satz der deskriptiven Annäherung an ein 
Bild über die Reichweite sozialer Gerech-
tigkeit in unserer Gesellschaft gehen. Die 
dabei herangezogenen Daten sind auf den 
Zeitraum bis 2006 beschränkt. Für 2007 
und 2008 liegen bisher nur wenige Ergeb-
nisse zum vorliegenden Kontext vor, die 
zudem methodisch nicht voll vergleichbar 
sind; sie deuten aber eine gleichbleibende 
Entwicklungsrichtung an.2 

2
Einkommensverteilung  
als ein Spiegelbild der 
Zielumsetzung 

2.1 Probleme der Messung und 
Bewertung von Leistung 

Leistungsgerechtigkeit rekurriert auf eine 
ungleiche Ausgangslage und ungleiche 

Leistungen von Individuen und damit auf 
ein Kriterium der relativen Gleichheit oder 
Gleichbehandlung (Döring 1994, S. 71). 
Letzteres äußert sich z. B. in der tradi-
tionellen gewerkschaftlichen Forderung 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“, die 
den Umkehrschluss impliziert, dass ab-
solute Einkommensunterschiede insoweit 
als gerecht anzusehen sind, als sie das Er-
gebnis unterschiedlicher Leistungen sind. 
Damit soll nicht nur individuelle Gerech-
tigkeit durch Gleichbehandlung, sondern 
auch ein Leistungsanreiz erreicht werden, 
der zu eigenen Anstrengungen führt und 
über die Erhöhung des Sozialprodukts für 
alle Gesellschaftsmitglieder von Vorteil 
ist. 

Die Konkretisierung des Ziels der Leis-
tungsgerechtigkeit ist allerdings strittig, 
da weder über die Abgrenzung noch über 
die individuelle Zurechnung und Bewer-
tung von Leistung bzw. die Quantifizie-
rung von Leistungsunterschieden Einver-
nehmen zu erreichen ist. Die einfachste 
und gängige Vorgehensweise besteht da-
rin, „explizit oder implizit dem Markt die 
Definitionsmacht zu überlassen“ (Döring 
1994, S. 72), wobei die Funktionsfähigkeit 
der Märkte unterstellt wird. Diese ist al-
lerdings nicht selbstverständlich gegeben, 

Abb. 1: Soziale Gerechtigkeit – Teilziele und Zielinterdependenzen

Soziale Gerechtigkeitzu einem
Zeitpunkt

im Zeitablauf

Querschnittsaufgaben: Generationengerechtigkeit
Geschlechtergerechtigkeit

Chancen-
gerechtigkeit

Leistungs-
gerechtigkeit

Bedarfs -
gerechtigkeit

-Generationen-
gerechtigkeit
i. S. inter-
generationaler
Chancen-
gerechtigkeit

Quelle: Darstellung der Autorin.
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1	 Ein breiteres Spektrum von Teilhabedimensionen 
wird in Becker/Hauser 2009 bearbeitet. 

2	 Vgl. z. B. Grabka/Frick 2010; die dort für das Jahr 
2008 ausgewiesenen Ergebnisse basieren auf ei-
ner Befragung, die zwar 2008 durchgeführt wor-
den ist, aber auf retrospektiv für 2007 erhobenen 
Einkommensdaten; es handelt sich also faktisch 
um Verteilungsergebnisse für 2007. 
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sondern muss durch gestaltende Maßnah-
men des Staates durchgesetzt werden, was 
nur teilweise gelingt. Insbesondere die 
Voraussetzung gleichgewichtiger Markt-
partner ist nicht gegeben. Von daher und 
aus grundsätzlichen Erwägungen ist es in 
mehrfacher Hinsicht problematisch, die 
aus dem Zusammenwirken von Arbeits-, 
Güter- und Kapitalmärkten resultierende 
Verteilung der Erwerbs- und Vermögens-
einkommen als leistungsgerecht anzuer-
kennen, denn

–  viele Leistungen werden nicht über den 
Markt, sondern unentgeltlich erbracht, 
insbesondere von Frauen für die Familie 
(Versorgungs-, Erziehungs- und Pflegetä-
tigkeiten); 
–  zudem ist die Funktionsfähigkeit des 
Marktes in Teilbereichen mehr oder min-
der eingeschränkt; 
–  schließlich orientiert sich die Entlohnung 
der Produktionsfaktoren überwiegend am 
Output, sodass sie letztlich durch die ge-
samtwirtschaftliche Nachfrage nach der 
jeweiligen Leistung bzw. deren „Knapp-
heit“ sowie die Marktmacht von Interes-
sengruppen bestimmt wird. Individuelle 
Anstrengung und Einsatzbereitschaft 
werden also allenfalls mittelbar honoriert. 

Trotz dieser grundlegenden Unzulänglich-
keiten wird dennoch – mangels adäquater 
und quantifizierbarer Alternativen – meist 
das Markteinkommen als Indikator von 
Leistung herangezogen. 

2.2 Leistungsgerechtigkeit: Die 
Rolle von Gesellschaft und 
Politik

Um eine leistungsbezogene Entlohnung 
zu fördern, hat der Staat nur indirekte 
Möglichkeiten: Er kann Rahmenbedin-
gungen für Vertragsgestaltungen setzen 
sowie das Marktergebnis durch eine pro-
gressive Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit korrigieren. Bei den Rahmen-
setzungen für Vergütungssysteme ist in 
Deutschland aber eine große Zurückhal-
tung bzw. Rückführung zu beobachten. 
So hat die Finanzmarktkrise bisher nur 
eine vorsichtige und zögerliche Reakti-
on hervorgerufen mit dem Ziel, die Ma-
nagergehälter stärker am mittelfristigen 
Unternehmenserfolg auszurichten. Zudem 
wurden mit den jüngsten Arbeitsmarkt-
reformen Rahmensetzungen zurückge-
nommen, indem der Kündigungsschutz 
gelockert, die Möglichkeiten zur Befris-
tung von Arbeitsverhältnissen erweitert 
und die Beschränkungen für Leiharbeit 
weitgehend aufgehoben wurden. Dies 
führte zu einer weiteren Schwächung der 
wegen des gesamtwirtschaftlich zu gerin-
gen Arbeitsplatzangebots ohnehin schwa-
chen Verhandlungsposition der (meisten) 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
sodass die Gefahr besteht, dass vormals 
akzeptierte Grundsätze der Leistungsge-
rechtigkeit ausgehöhlt werden. Das Ziel 
leistungsgerechter Entlohnung wurde aber 
auch unmittelbar zurückgedrängt, indem 
– bei weiterhin fehlendem gesetzlichem 
Mindestlohn – seit der Hartz-IV-Reform 
nahezu jede Beschäftigung als zumutbar 

gilt und die neue Politik des „Forderns und 
Förderns“ das Instrument der Arbeitsge-
legenheit mit (lediglich) Mehraufwands-
entschädigung erdacht hat. Der von diesen 
Maßnahmen ausgehende Lohndruck nach 
unten erfolgt unabhängig von Leistungsas-
pekten und losgelöst von dem Grundsatz, 
dass der Wert einer erbrachten – und somit 
nachgefragten – Vollzeittätigkeit nicht ge-
ringer angesetzt werden kann als die Re-
produktionskosten zur Erhaltung dieser 
Arbeitskraft. 

Doch auch abgesehen von diesen Fol-
gen der Deregulierung der Arbeitsmärkte 
stellt sich die allgemeine Frage, ob sich 
Leistung in Deutschland „lohnt“. Tabel-
le 1 gibt hierzu eine erste Teilantwort. 
Sie stellt die Veränderungen sogenannter 
Ausbildungsrenditen beispielhaft für die 
Altersgruppe der 41- bis 55-Jährigen und 
ohne Berücksichtigung der Selbstständi-
gen dar. Die ausgewiesenen Prozentsätze 
kennzeichnen die nach dem beruflichen 
Abschluss differenzierten Durchschnitts-
lohnsätze als Vielfaches des Durchschnitts-
lohns der Männer bzw. Frauen ohne be-
ruflichen Abschluss mittleren Alters. So 
zeigt sich beispielsweise, dass eine Lehre 
im Durchschnitt zu einem nur wenig über 
dem Referenzwert liegenden Stundenlohn 
führt, während ein Universitätsabschluss 
eine durchschnittliche Rendite von etwa 
70 % hat. Zwischen 1998 und 2006 haben 
sich die gruppenspezifischen Vergütungs-
niveaus tendenziell auseinanderentwickelt 
– zumindest die Investition in eine Aus-
bildung lohnt sich also nach wie vor, und 
zwar eher zu- als abnehmend.3

Hinter der Veränderung der Durch-
schnittslöhne – auch bei ausbildungs- und 
geschlechtsspezifischer Differenzierung 
– verbirgt sich eine generell zunehmen-
de Spreizung der Arbeitnehmerentgelte. 
Tabelle 2 beschränkt sich auf den unteren 
und oberen Verteilungsrand und zeigt die 
relativen Häufigkeiten in den Jahren 1998, 
2003 und 2006. Weniger als zwei Drittel 
des Medianlohnes – das sind etwa 9 € – 
haben 1998 knapp 16 % der unselbststän-
dig Beschäftigten erhalten, 2006 waren es 
ca. 21 %. Dabei sind Frauen von Niedrig-
löhnen besonders betroffen. Aber auch der 
obere Bereich hat sich ausgeweitet, sodass 
der Bereich mittlerer Lohnsätze im Beob-
achtungszeitraum geschrumpft ist. Wenn 

Tabelle 1: Durchschnittliche Bruttostundenlöhne/-gehälter der 41- 
bis 55-jährigen Arbeitnehmer 1998 und 20061 nach Geschlecht und 
beruflichem Bildungsabschluss in Relation (%) zum jeweiligen Durch-
schnittslohn der Gruppe ohne Berufsabschluss (= 100 %) 

Männer2 Frauen3

1998 2006 1998 2006
Lehre 103 109 105 114
Fachschule u. ä.4 113 123 122 121
Fachhochschule u. ä.5 148 169 128 146
Universität, TH (167) 174 (184) 184
Bei Fallzahlen von 30 bis unter 100 werden die Ergebnisse in Klammern gesetzt. 
1 ohne Auszubildende, ohne Personen in Werkstätten für Behinderte, in Altersteilzeit, auf einer ABM-/SAM-Stelle oder in 
einer Arbeitsgelegenheit; ohne Personen mit gleichzeitigem Bezug von Lohnersatzleistungen im Befragungsmonat und ohne 
Personen, für die sich ein Bruttostundenlohn unter 2 € ergibt. Bei der Berechnung der Bruttostundenlöhne wird von den 
Monatseinkommen ohne Jahressonderzahlungen, 4,35 Wochen pro Monat und der angegebenen tatsächlichen Arbeitszeit 
ausgegangen. Falls Überstunden in der Regel abgefeiert werden, wird bei der Ermittlung des Bruttostundenlohnes die tat-
sächliche Arbeitszeit abzüglich der Überstunden als Divisor eingesetzt. 
2 Referenzwerte der Männer ohne beruflichen Bildungsabschluss. 13,15 € (1998) bzw. 14,05 € (2006).
3 Referenzwerte der Frauen ohne beruflichen Bildungsabschluss. 10,39 € (1998) bzw. 11,30 € (2006).
4 Abschluss einer Berufsfachschule, Fachschule, Meisterausbildung, Beamtenausbildung o. ä.
5 Abschluss einer Fachhochschule, Ingenieurschule, Fachschule oder Hochschule in der ehemaligen DDR, Hochschule im 
Ausland.

Quelle: SOEP 1998, 2006, Einkommen im Monat vor der Befragung;  
Berechnungen der Autorin.

3	 Vgl. dazu ausführlich Becker/Hauser 2009, 
S. 172 – 175, S. 193 – 197.
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sich Leistung tendenziell weniger lohnt, 
dann ist es also eher am unteren als am 
oberen Rand. 

Die anwachsenden oberen Entgelt-
gruppen – bzw. hohe Einkommensschich-
ten generell – haben im Beobachtungszeit-
raum zudem in besonderem Maße von 
Einkommensteuerentlastungen profitiert. 
Denn die Steuerreformen seit 2000 haben 
zu einer deutlichen Senkung des Spitzen-
steuersatzes geführt – von 51 % im Jahr 
2000 auf derzeit 42 % bzw. 45 % oberhalb 
eines zu versteuernden Einkommens von 
250.730 € (501.460 € bei Ehepaaren) –, und 
die jüngsten Konjunkturpakete nochmals 
zu einer Abschwächung der Progression. 
Damit werden Abweichungen der Markt-
ergebnisse von leistungsorientierten Ver-
gütungen sowie Ergebnisse des Leistungs-
prinzips tendenziell weniger korrigiert. Die 
Einkommenseffekte der Tarifentlastungen 
zwischen 1998 und 2004 fielen trotz des 
deutlich reduzierten Eingangssteuersatzes 
umso stärker aus, je höher das zu versteu-
ernde Einkommen ist (Corneo 2003). Ab 
einem zu versteuernden Einkommen von 
einer halben Million Euro resultierte eine 
Nettoeinkommenssteigerung um etwa ein 
Fünftel gegenüber nur etwa 6 % bei Ein-
kommen bis zu 50.000 €, wobei die letzte 
Stufe der Steuerreform 2000 noch nicht 
berücksichtigt ist (ebd., S. 3); die Unter-
schiede zwischen den absoluten Einkom-
menssteigerungen sind noch drastischer. 

Die jüngsten Änderungen des Ein-
kommensteuertarifs werden teilweise mit 
Verweis auf die sogenannte „kalte Progres-
sion“ gerechtfertigt: Bei inflationären Ent-
wicklungen werden die zu versteuernden 
Einkommen zunehmend von der Steuer-
progression erfasst, mit der Folge, dass die 
Belastung eines gegebenen Realeinkom-
mens im Zeitablauf steigt. Um dem entge-
genzuwirken, wäre es aber angemessener, 
die obere Proportionalzone nach oben zu 
verschieben und die Progression im dar-
unter liegenden Bereich zu mildern, ohne 
den Spitzensteuersatz zu senken. 

Die zunehmende Spreizung der Er-
werbseinkommen bei anhaltend hoher 
Arbeitslosigkeit sowie eine hohe oder sogar 
tendenziell zunehmende Ungleichheit der 
Vermögensverteilung (Frick et al. 2010) mit 
der Folge entsprechend ungleich verteilter 
Kapitaleinkommen spiegeln sich in einer 
weiteren Spreizung der Markteinkommen. 
Wenn ein um die Einkommen aus staatli-
chen Alterssicherungssystemen erweiterter 
Markteinkommensbegriff zugrundegelegt 

und eine Äquivalenzgewichtung gemäß 
der modifizierten OECD-Skala vorge-
nommen wird (erweitertes Marktäquiva-
lenzeinkommen), zeigt sich ein Anstieg 
des Gini-Koeffizienten als zusammenfas-
sendem Ungleichheitsmaß von 0,347 im 
Jahr 2000 um 13 % auf 0,393 im Jahr 2006. 
Angesichts dieser Entwicklung, der Ver-
änderungen des Einkommensteuertarifs 
und restriktiver Tendenzen in der Sozial-
politik ist es letztlich nicht verwunderlich, 
dass auch die Ungleichheit der bedarfs-
gewichteten Nettoeinkommen zugenom-
men hat. So ist der Gini-Koeffizient der 
Nettoäquivalenzeinkommen (Bezug: mo-
difizierte OECD-Skala) um fast 16 % von 
0,261 (2000) auf 0,302 (2006) gestiegen. 
Der ausgleichende Effekt des Abgaben- 
und Transfersystems war also rückläufig. 
Dies spiegelt sich anschaulich in der Ver-
teilung des Nettoäquivalenzeinkommens 
nach Bevölkerungsdezilen. Die unteren 
10 % erreichten im Jahr 2006 mit 3,4 % des 
Einkommensaggregats etwa ein Zehntel 
weniger als 2000, während auf das obere 
Zehntel im Jahr 2006 fast ein Viertel des 
Gesamten entfällt – das entspricht einem 
Zuwachs um gut 13 % (Becker 2011). Eine 
allgemein zu geringe oder gar abnehmen-
de Einkommensdifferenzierung, die leis-
tungshemmend sein könnte, ist jedenfalls 
nicht erkennbar. 

2.3 Aspekte der Bedarfs­
gerechtigkeit 

Der grundgesetzlich vorgeschriebene 
Schutz der Menschenwürde setzt neben 
der Bereitstellung von öffentlichen und 
meritorischen4 Gütern – z. B. Verteidi-
gung, innere Sicherheit, Infrastruktur – 
auf der individuellen Ebene zumindest die 
Deckung des soziokulturellen Existenz-
minimums voraus, und zwar unabhängig 

von produktiver Erwerbstätigkeit oder 
konformen Verhaltensweisen. Dies hat das 
Bundesverfassungsgericht in seinem soge-
nannten „Hartz-IV-Urteil“ vom 9. Februar 
2010 zur Bemessung der Regelleistungen 
der Grundsicherung nach dem Zweiten 
Buch bzw. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II bzw. XII) eindrucksvoll bestätigt 
(BVerfG, 1 BvL 1/09). Damit sind dem 
Leistungsprinzip Grenzen gesetzt. Da die 
Achtung der Menschenwürde ein Verbot 
systematischer Ausgrenzungen von Ge-
sellschaftsmitgliedern impliziert, ist nicht 
nur das physische Überleben zu sichern, 
sondern ein Lebensstandardniveau in 
Relation zu den gesamtgesellschaftlichen 
Verhältnissen und unter Einbeziehung von 
sozialen und kulturellen Bedürfnissen. Die 
Abgrenzung gesellschaftlich anerkannter 
Mindestbedarfe von grenzenlosen Bedürf-
nissen und die Frage, wie weitgehend Un-
terschiede der Bedarfsdeckungsmöglich-
keiten einzelner Gruppen durch staatliche 
Maßnahmen anzugleichen sind, wird al-
lerdings äußerst kontrovers diskutiert und 
muss letztlich im demokratischen Prozess 
entschieden bzw. im gesellschaftlichen 
Wandel immer wieder revidiert werden. 

Die Politik der vergangenen Jahre hat 
dem Ziel der Bedarfsgerechtigkeit keinen 
besonderen Stellenwert eingeräumt. Dies 
zeigt sich an folgenden Beispielen: 

–  Das Kindergeld wurde nach 2002 erst-
mals 2009 erhöht und bleibt auch nach 
der weiteren Erhöhung zum Januar 2010 

Tabelle 2: Relative Häufigkeiten der Randbereiche der  
Stundenlohnverteilung1 – in % –

1998 2003 2006

Bruttostundenlohn < 2/3 des Median
Frauen 22,0 26,7 27,1
Männer 10,9 12,4 14,6
insgesamt 15,7 19,2 20,7

Bruttostundenlohn >= doppelter Median
Frauen   2,5   3,0   4,2
Männer   6,7   8,5   8,8
insgesamt   4,9   5,9   6,5
1 Zur Abgrenzung der Gesamtgruppe vgl. Fußnote 1 zu Tabelle 1.

Quelle: SOEP 1998, 2003 und 2006, Einkommen im Monat vor der Befragung;  
Berechnungen der Autorin. 

4	 Meritorische Güter unterscheiden sich von priva-
ten Gütern dadurch, dass sich der Konsumnutzen 
nicht auf die Konsumenten beschränkt: Infolge 
von externen Effekten steigt auch der Nutzen der 
Gesamtgesellschaft; beispielsweise wird durch 
Gesundheit und Bildung nicht nur die individuelle 
Wohlfahrt, sondern auch das gesamtwirtschaftli-
che Potenzial erhöht. 
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hinter dem kindlichen Existenzminimum 
zurück. Der 2005 eingeführte und 2008 
reformierte Kinderzuschlag hat infolge 
seiner restriktiven und komplizierten 
Ausgestaltung bisher nur geringe Wirkung 
gezeigt.
–  Die Ersetzung des Erziehungs- durch das 
Elterngeld impliziert eine Verkürzung der 
maximalen Bezugsdauer um zehn Monate, 
was für viele Familien gerade am unteren 
Rand der Einkommensverteilung proble-
matisch ist. Zudem wird das Elterngeld 
ab Januar 2011 vollständig auf Arbeitslo-
sengeld-(ALG)II-Ansprüche angerechnet, 
was einer Einkommensminderung für leis-
tungsberechtigte junge Eltern um 300 € 
pro Monat entspricht. 
–  Die Wohngeldnovelle zum Januar 2009 
brachte immerhin Verbesserungen, al-
lerdings nach Zeiten der „Aushöhlung“ 
durch eine fehlende Dynamisierung. Die 
erstmals eingeführte Heizkostenpauschale 
für Wohngeldempfänger wurde ab Januar 
2011 wieder zurückgenommen. 
–  Die Reformen der vormals universellen 
Sozialhilfe brachten für die alte Generati-
on Verbesserungen (Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung; SGB 
XII), für Langzeitarbeitslose aber wegen 
der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und 
vieler Detailregelungen (Grundsicherung 
für Arbeitsuchende; SGB II) eher Ver-
schlechterungen.
–  Und schließlich hat sich das derzeitige 
Verfahren zur Bemessung des Grundsi-
cherungsniveaus als unzulänglich erwie-
sen, wie mehrere Expertisen belegt haben 
und vom Bundesverfassungsgericht in 
seinem Urteil vom 9. Februar 2010 fest-
gestellt wurde. Auch die gerade beschlos-
sene Neuregelung zum Januar 2011 wird 
von mehreren Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern sowie Verbänden wegen 
ihres zu geringen Niveaus kritisiert und als 
nicht verfassungsgerecht eingestuft.

Wie sich diese Politik im Zusammenhang 
mit den gesamtwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen ausgewirkt hat, zeigt bei-

spielsweise die Entwicklung von Quoten re-
lativer Einkommensarmut. Die in Tabelle 3 
ausgewiesenen Ergebnisse beziehen sich 
auf die EU-weit vereinbarte „Armutsrisi-
koschwelle“ von 60 % des Median der Net-
toäquivalenzeinkommen, wobei die modi-
fizierte OECD-Skala zugrunde zu legen ist. 
Von 2000 bis 2006 ist die Armutsquote um 
etwa 40 % – von 10,7 % auf 14,9 % – ge-
stiegen (Becker 2011). Nach Berechnungen 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) in Berlin hat die Quote von 
2006 auf 2007 weiter zugenommen (Grab-
ka/Frick 2010, S. 5) – der Trend scheint also 
ungebrochen zu sein. Besonders betroffen 
von dieser Entwicklung sind Kinder und 
Jugendliche sowie deren „Elterngenerati-
on“, die 25- bis 49-Jährigen. Dies ist nicht 
nur auf die bis 2005 gestiegene Arbeitslo-
senquote (13 %)5 und die besonders hohe 
Armutsquote der Haushalte mit überwie-
gendem Einkommen aus Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosenhilfe bzw. ALG II (2001: 
66 %; 2006: 70 %) zurückzuführen. Viel-
mehr ist auch die Armutsquote der Haus-
halte mit überwiegendem Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit gestiegen.6 

Die Entwicklung des Armutsproblems 
ist umso gravierender, als bei einem zuneh-
menden Anteil der Betroffenen Einkom-
mensarmut zu einem Dauerzustand wird. 
Im Jahr 2000 lebten 59 % der Armutsbe-
völkerung bereits in zwei von drei Vorjah-
ren unterhalb der relativen Armutsgrenze, 
im Jahr 2005 waren es schon 66 % (DIW 
et al. 2008, S. 104). 

2.4 Aspekte der Chancen­
gerechtigkeit 

Das Ziel der Gleichheit der Chancen für 
eine selbstbestimmte Lebensgestaltung 
wird meist vorrangig auf die Startchancen 
bezogen, wobei der Start ins Leben – also 
die Chancen zum Zeitpunkt der Geburt –, 
der Start in das Bildungs- und Ausbildungs-
system oder der berufliche Start betrachtet 
werden kann. Darüber hinaus ergeben sich 
Chancenunterschiede teilweise aber erst 

im weiteren Lebensverlauf – beispielsweise 
nach einem Unfall oder einer Erkrankung 
mit der Folge einer Behinderung oder infol-
ge von wirtschaftlichem Strukturwandel, 
der zur Entwertung oder aber Aufwertung 
individueller Fähigkeiten und Bildungsab-
schlüsse führen kann. Die Chancen zu den 
verschiedenen Zeitpunkten im Lebensver-
lauf sind letztlich von einer Vielzahl von 
Faktoren und Konstellationen abhängig 
und dementsprechend ungleich verteilt. 
Neben unterschiedlichen Veranlagungen 
und Begabungen, unterschiedlichen För-
derungen durch das Elternhaus und ver-
schiedenartigen Diskriminierungen sind 
geschlechtsspezifische Rollenverteilungen, 
die Arbeitsmarktsituation und generell 
die historischen bzw. gesamtgesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen in einzelnen 
Lebensabschnitten und nicht zuletzt Ver-
mögensübertragungen von wesentlicher 
Bedeutung. Von staatlicher Seite kann auf 
mehreren Ebenen korrigierend eingegrif-
fen werden. 

Ein Rückblick auf die institutionellen 
Rahmensetzungen zur Annäherung an 
Chancen- bzw. formale Zugangsgerech-
tigkeit ergibt ein zwiespältiges Bild (vgl. 
hierzu auch Hopf in diesem Heft). Zum 
einen sind in jüngster Zeit richtungweisen-
de Gesetze erlassen worden, insbesondere 
um die Möglichkeiten der außerhäuslichen 
Kinderbetreuung zu verbessern. Damit 
werden Erfordernisse der Chancengerech-
tigkeit sowohl für Kinder – beim Zugang 
zu Bildungsinstitutionen – als auch für 
Frauen – beim Zugang zum Arbeitsmarkt 
– angegangen. Die Umsetzung der gesetz-
geberischen Anstöße erfolgt allerdings nur 
allmählich, steht faktisch unter Finanzie-
rungsvorbehalten bzw. geht teilweise zu-
lasten der Betreuungsqualität und kommt 
für viele Menschen zu spät. Neben den In-
vestitionen in die Betreuungs-Infrastruk-
tur wurden mit der Einführung des Eltern-
geldes auch bei den monetären Transfers 
neue Schwerpunkte gesetzt. Da die ma-
ximale Bezugsdauer an eine Erwerbsun-
terbrechung auch des Vaters geknüpft ist, 
wurde ein Anstoß gegeben, um bestehende 
Rollenmuster aufzubrechen. Zum ande-
ren haben sich aber durch die Aushöhlung 

Tabelle 3: Quoten relativer Einkommensarmut – in % –
Gesamtbevölkerung Alter von … bis … Jahre

0 – 15 16 – 24 25 – 49 50 – 64 65 u. m.
1999 10,7 13,9 15,6   8,7   9,1 11,1
2006 14,9 19,8 23,8 14,0 10,7 12,3
Quelle: Berechnungen der Autorin auf Basis der retrospektiv erhobenen  
Vorjahreseinkommensdaten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP); die Jahreszahlen  
bezeichnen das Einkommensbezugsjahr (j), nicht das Jahr der Befragung (j+1).  
Vgl. auch Becker/Hauser 2009, S. 247. 

5	 Anteil der Arbeitslosen an den abhängigen Er-
werbspersonen (ohne Soldaten). 

6	 Die Armutsquote der Haushalte von Arbeit-
nehmern (Selbstständigen) lag 2001 bei 8,3 % 
(3,6 %), 2006 bei 10,0 % (5,2 %), vgl. Becker 
2011. 
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der Lehr- und Lernmittelfreiheit und die 
Einführung von Studiengebühren neue 
Hürden im Bildungssystem aufgebaut, 
welche die Teilhabe unterer Einkommens-
schichten erschweren oder verhindern und 
damit dem Ziel der Chancengerechtigkeit 
entgegenstehen. Insgesamt hält das öffent-
liche Engagement im Bildungssektor mit 
den proklamierten Bildungszielen nicht 
Schritt. Dies zeigt sich an dem bei knapp 
5 % stagnierenden Anteil der Bildungsaus-
gaben am Bruttoinlandsprodukt und an 
ungefähr konstanten Schüler-Lehrer-Re-
lationen an allgemein bildenden Schulen 
(Becker/Hauser 2009, S. 68f.). Schließlich 
wird weiterhin auf eine Korrektur der Ver-
mögensverteilung weitgehend verzichtet. 
Die jüngste Erbschaftsteuerreform hat 
vielfältige Entlastungen und nur für Erb-
schaftsfälle bei entfernten Verwandten eine 
Anhebung der Steuersätze gebracht – hier 
werden die Konsequenzen für das Ziel der 
Chancengerechtigkeit also ausgeblendet. 

Ob die Ansätze zur Verbesserung früh-
kindlicher Bildung und die Reformen der 
schulischen Bildung zu einer merklichen 
Angleichung der Chancen während der 
Ausbildungsphase7 und darüber hinaus 
auch im Erwerbsleben führen werden, 
bleibt abzuwarten. Für mittelfristige Er-
folge sind die Arbeitsmarktentwicklung 
und damit die Arbeitsmarkt- und Wirt-
schaftspolitik mitentscheidend. Bisher 
sind die Arbeitsmarktchancen auch infol-
ge makroökonomischer Zusammenhänge 
sehr ungleich verteilt. Über Jahre ist – bei 
Rückführung von Arbeitsbeschaffungs- 
und Strukturanpassungsmaßnahmen – 
keine Stabilisierung der Binnennachfrage 
durch Staatsausgaben erfolgt; erst mit der 
weltweiten Wirtschaftskrise ist mit „Kon-
junkturpaketen“ auch die Staatsnachfrage 
ausgeweitet worden. Dennoch und trotz 
der mit dem Instrument des Kurzarbei-
tergeldes abgefederten Folgen der Finanz-
marktkrise sind die Beschäftigungsproble-
me nicht gelöst. Dass Bildungserfolge nicht 
„automatisch“ zu entsprechenden Erfolgen 
im Erwerbsleben führen, hat sich bei den 
Frauen gezeigt; obwohl sie hinsichtlich 
schulischer und beruflicher Bildungser-
folge aufgeholt bzw. die Männer teilweise 
überholt haben, hinken sie bei Karriere-
chancen und Entgeltpositionen weiterhin 
hinterher (Becker/Hauser 2009, S. 163ff.). 

Vorliegende empirische Indikatoren 
zur Bildungsbeteiligung und zur sozialen 
Mobilität zeichnen ein ernüchterndes Bild. 
Im oberen Teil der Tabelle 4 ist die Beteili-

gung an der Sekundarstufe II differenziert 
nach dem Schulabschluss des Vaters bzw. 
bei Alleinerziehenden der Mutter ausge-
wiesen. Im Jahr 2005 besuchte nur gut 
ein Drittel der 17- bis 18-Jährigen, deren 
Vater bzw. Mutter lediglich einen Haupt-
schulabschluss hat, eine weiterführende 
Schule – gegenüber 1996 hat sich kaum 
etwas verändert. Von denjenigen dieser 
Altersgruppe, deren Vater bzw. Mutter die 
allgemeine Hochschulreife erworben hat, 
sind demgegenüber mehr als vier Fünf-
tel auf einer Schule der Sekundarstufe II.8 
Noch gravierender sind die Unterschiede 
bei den Studienanfängerquoten, die im 
unteren Teil der Tabelle ausgewiesen sind. 

Der Bildungsweg von Kindern und 
Jugendlichen ist also weiterhin sehr stark 
vom formalen Bildungsabschluss, aber 
auch von der beruflichen Stellung und der 
Einkommenssituation der Eltern (Becker/
Hauser 2009, S. 157, 159; vgl. hierzu auch 
Hopf in diesem Heft) abhängig. Die ge-
nannten Einflussgrößen korrelieren zwar 
erheblich; nach neuen Forschungsergeb-
nissen ist aber „Armut nicht nur ein weite-
rer Indikator für die soziale Herkunft von 
Schülerinnen und Schülern, sondern lie-
fert bei gleichzeitiger Berücksichtigung der 
Bildungsnähe und der beruflichen Stellung 
zusätzliche Erkenntnisse zum Bildungser-
folg von Kindern und Jugendlichen. Ins-
besondere in bildungsnahen Familien ist 
die Leistungsdifferenz zwischen armuts-
gefährdeten und nicht armutsgefährde-
ten Kindern relativ groß“ (Bos et al. 2010, 
S. 70). Dementsprechend sind seit Mitte 
der 1970er Jahre eher mäßige Veränderun-
gen der sozialen Mobilität zu beobachten; 
bei den Frauen in Westdeutschland haben 
die Aufwärts- und Abwärtsmobilitätsraten 
allerdings erheblich zugenommen, sodass 
eine Annäherung an die Mobilitätsra-
ten der Männer erfolgt ist (Pollak 2008, 

2010). Besonders problematisch ist jedoch 
die noch immer hohe Immobilität bei den 
Gruppen aus „bildungsfernen“ Familien. 
Im Beobachtungszeitraum 2000 bis 2006 
arbeitete gut ein Viertel der Männer, deren 
Vater ungelernter Arbeiter war, wiederum 
als Ungelernter, bei den Frauen waren es 
sogar fast zwei Fünftel.9 

3
Fazit

Auch wenn die Bedeutung der formalen 
Zugangsgerechtigkeit für das Ziel sozialer 
Gerechtigkeit unbestritten ist, so verbleiben 
doch offensichtlich systemische Chancen-
unterschiede, deren Effekte auf die Vertei-
lungsergebnisse wiederum die Chancen der 
Folgeperiode bzw. der nächsten Generation 
beeinflussen. Wenn von unterschiedlichen 
Begabungen und Präferenzen abgesehen 
wird, sind die individuellen Teilhabeer-
gebnisse und damit auch das Einkommen 
und die damit verbundenen Konsum- und 
Sparvorgänge entscheidend von den Res-
sourcen zum Ausgangszeitpunkt sowie 
von der Kombination gesellschaftlicher 
und individueller Umwandlungsfaktoren 
in einzelnen Lebensphasen abhängig. Und 
sie bestimmen wiederum über Rückkop-
pelungseffekte auf Ressourcen und indivi-
duelle Umwandlungsfaktoren maßgeblich 

Tabelle 4: Beteiligung auf weiterführenden Ebenen des Bildungssys-
tems nach sozialer Herkunft, 1996 und 2005 – Beteiligungsquoten in % –

Schulbildung des Vaters1

Hauptschule Realschule FH-Reife allg. HS-Reife insgesamt

Beteiligung an Sekundarstufe II (Klassen 11 bis 13, gymnasiale Oberstufe)2

1996 33 47 73 84 48
2005 36 49 78 83 54

Beteiligung an Hochschulen (Studienanfängerquoten)3

1996 18 29 70 27
2005 19 26 71 37
1 Bei Kindern von alleinerziehenden Frauen gilt die Schulbildung bzw. berufliche Stellung der Mutter als soziale Herkunftsvariable. 
2 Schüler/Schülerinnen der Klassenstufen 11 bis 13 in Relation zu allen 17- bis 18-Jährigen der jeweiligen Herkunftsgruppe. 
3 Studienanfänger / -anfängerinnen im ersten Hochschulsemester an allen 19- bis 24-Jährigen der jeweiligen Herkunftsgruppe. 

Quelle: Isserstedt et al. 2007, S. 74, 76, 98, 102, 103; Datenbasis:  
amtliche Statistik (z. B. des Mikrozensus) und andere Untersuchungsreihen  
(z. B. HIS-Studienanfängerbefragungen). 

7	 Immerhin gibt es erste Anzeichen, dass der in 
Deutschland sehr starke Zusammenhang zwi-
schen sozialer Herkunft und Schülerleistung sich 
dem OECD-Durchschnitt nähert; vgl. Becker/
Hauser 2009, S. 154f.

8	 Zur Differenzierung nach alten und neuen Bun-
desländern vgl. Merten 2010, S. 155. 

9	 Eine ausführlichere Darstellung der Ergebnisse von 
Pollak (2008) findet sich in Becker/Hauser 2009, 
S. 160ff.
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die Verwirklichungschancen für sich selbst 
und für die Kinder in der Folgeperiode. 

Vor diesem Hintergrund wäre es ver-
kürzt, staatliche Verantwortung allein 
oder vorrangig auf die gesellschaftlichen 
Umwandlungsfaktoren bzw. auf den Teil, 
der für staatlich beeinflussbar gehalten 
wird, zu beziehen und von monetären 
Transfers abzusehen. Dies gilt insbeson-
dere in Anbetracht der aufgezeigten lang-

fristig prägenden Sozialstruktur: Wenn 
die Gewährleistung akzeptabler Verwirk-
lichungschancen durch gesellschaftliche 
Umwandlungsfaktoren – insbesondere 
durch Bildungs- und Betreuungsangebo-
te – nicht oder nur teilweise gelingt bzw. 
bisher gelungen ist, sind die Teilziele der 
Bedarfsgerechtigkeit und der Chancenge-
rechtigkeit nicht voneinander zu trennen. 
Dementsprechend ist eine „periodische“ 

Umverteilung über Transfers erforderlich 
(vgl. hierzu auch Kronauer/Schmid in 
diesem Heft), deren notwendiges Ausmaß 
freilich auch vom Umfang und Erfolg in-
frastruktureller Maßnahmen zur Umset-
zung von Chancengerechtigkeit abhängig 
ist. Nur unter diesen Voraussetzungen wer-
den auf Autonomie zielende sozialinvestive 
Strategien von Erfolg gekrönt sein.

Bartelheimer, P. (2007): Politik der Teilhabe. Ein soziologischer  

Beipackzettel, Fachforum: Analysen und Kommentare 1, hrsg. von  

der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin

Becker, I. (2011): Einkommen und Einkommensverteilung, in:  

Forschungsverbund Sozioökonomische Berichterstattung (Hrsg.):  

Zweiter Bericht zur sozioökonomischen Entwicklung Deutschlands, 

Wiesbaden (im Erscheinen)

Becker, I./Hauser, R. (2009): Soziale Gerechtigkeit – ein magisches 

Viereck. Zieldimensionen, Politikanalysen und empirische Befunde, 

Berlin

Bos, W./Stubbe, T./Buddeberg, M. (2010): Einkommensarmut und 

schulische Kompetenzen, in: Fischer, J./Merten, R. (Hrsg.): Armut und 

soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen. Problembestim-

mung und Interventionsansätze, Baltmannsweiler, S. 58 – 72

Corneo, G. (2003): Verteilungsarithmetik der rot-grünen Einkommens-

steuerreform, Diskussionsbeitrag 2003/14, Fachbereich Wirtschafts

wissenschaften, Universität Osnabrück

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) (Grabka, M.)/

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (Westerheide, 

P.)/Hauser, R./Becker, I. (2008): Integrierte Analyse der Einkommens- 

und Vermögensverteilung. Abschlussbericht zur Studie im Auftrag 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Reihe Lebenslagen in 

Deutschland, Bonn

Döring, D. (1994): Anmerkungen zum Gerechtigkeitsbegriff der Sozial-

politik mit besonderer Berücksichtigung liberaler Vorstellungen zur Sozi-

alversicherungspolitik, in: Döring, D./Nullmeier, F./Pioch, R./Vobruba, 

G. (Hrsg.): Gerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat, Reihe „Standortdebatte“, 

hrsg. von der der Hans-Böckler-Stiftung, Marburg, S. 67 – 113

Esping-Andersen, G. (2003): Herkunft und Lebenschancen. Warum wir 

eine neue Politik gegen soziale Vererbung brauchen, in: Berliner Repub-

lik (6); http://www.b-republik.de/archiv/herkunft-und-lebenschancen

Esping-Andersen, G. (2004): Die gute Gesellschaft und der neue Wohl-

fahrtsstaat, in: Zeitschrift für Sozialreform 50 (1 – 2), Schwerpunkt: Eine 

neue Architektur der Sozialen Sicherung in Deutschland?, hrsg. von  

A. Evers, S. 189 – 210

Fischer, J./Merten, R. (Hrsg.) (2010): Armut und soziale  

Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen. Problembestimmung  

und Interventionsansätze, Baltmannsweiler

Frick, J. R./Grabka, M. M./Hauser, R. (2010): Die Verteilung  

der Vermögen in Deutschland. Empirische Analysen für Personen und 

Haushalte, Berlin

Grabka, M. M./Frick, J. R. (2010): Weiterhin hohes Armutsrisiko  

in Deutschland: Kinder und junge Erwachsene sind besonders betroffen, 

in: Wochenbericht des DIW Berlin (7), S. 2 – 11

Isserstedt, W./Middendorff, E./Fabian, G./Wolter, A. (2007):  

Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesre-

publik Deutschland 2006. 18. Sozialerhebung des Deutschen  

Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations- 

System, hrsg. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF), Bonn/Berlin

Merten, R. (2010): Jugend und Armut – Herausforderungen angesichts 

einer vergessenen Generation, in: Fischer, J./Merten, R. (Hrsg.): Armut 

und soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen. Problembe-

stimmung und Interventionsansätze, Baltmannsweiler, S. 131 – 159

Pollak, R. (2008): Soziale Mobilität, in: Statistisches Bundesamt (De-

statis)/Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen 

(GESIS-ZUMA)/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 

(Hrsg.): Datenreport 2008, Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik 

Deutschland, S. 180 – 187

Pollak, R. (2010): Kaum Bewegung, viel Ungleichheit. Eine Studie zu 

sozialem Auf- und Abstieg in Deutschland, Band 5 der Reihe Wirtschaft 

und Soziales, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin

Sen, A. (1999): Commodities and Capabilities, second impression (first 

published in India 1987), Oxford

Zacher, H. F. (1977): Sozialstaatsprinzip, in: Handwörterbuch der Wirt-

schaftswissenschaft (HdWW), Band 7, Stuttgart/New York/Tübingen/

Göttingen/Zürich, S 152 – 160 

Literatur

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2011-4-171 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 11:58:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2011-4-171

